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Mitglieder-Info Nr. 31/2011 

 

Entscheidungen des 8. Senates des BSG zur Frage der  Zuzahlungen für Arzneimittel und 
Übernahme der Praxisgebühr für einen HIV-Infizierte n zu Lasten der Sozialhilfe und zur 
Frage der Verfassungsmäßigkeit der Nichtübernahme d er Mehrbedarfsregelung des § 23 
Abs. 1 Satz 2 BSHG in das SGB XII 

Mitglieder-Info Nr. 88/2010 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der o. g. Mitglieder-Info hatte ich Ihnen die Terminberichte zu den beiden genannten 
Verfahren zur Kenntnis übersandt. Die nunmehr vorliegenden Entscheidungen im Volltext 
habe ich als Anlage beigefügt. 

In dem Verfahren B 8 SO 7/09 R hat der erkennende Senat entschieden, dass der HIV-
infizierte Kläger keinen Anspruch auf Zuzahlungen für Arzneimittel und auf Übernahme 
der Praxisgebühren gegenüber dem Sozialhilfeträger hat. 

In dem Verfahren B 8 SO 9/09 R stellt der erkennende Senat fest, dass die Vorinstanz zu 
Recht davon ausgegangen ist, dass der Gesetzgeber mit Inkrafttreten des SGB XII ab 
dem 01.01.2005 die bis zum 31.12.2004 geltende pauschalierte Mehrbedarfsregelung des 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 BSHG (für erwerbsunfähige Personen bzw. Personen über 65 Jahre) 
nicht in das SGB XII übernommen hat. Die verfassungsgemäß nicht zu beanstandenden 
Vorschriften des SGB XII sehen einen entsprechenden pauschalierten Mehrbedarf nicht 
mehr vor. 

Zur weiteren Begründung darf ich auf die beigefügten Entscheidungen verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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